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Art. I Sqchverhqlt

Die in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich ouf beide Ge-

schlechter.

Art.2 Zweck

Die Einwohnergemeinde Koiserougst, ols Eigentümerin der Sporlonloge ,,lm Liner", vertrelen

durch den Gemeinderot Koiserougst - stellt die Anloge fur die Ausübung sportlicher Aktivitöten

zur Verfügung.

Art.3 Umfong

Der Sporlplotz ,,lm Liner" umfosst dqs Gebiet gemöss Anhong.

Arr.4 Zuslöndigkeit

Der Gemeinderot ist zusiöndig für den Betrieb und Unterholt des Sporlplotzes ,,lm Liner". Er be-

stimmt die verontwortlichen Personen.

Arr. 5 Berechligung zur Benülzung

Die Berechligung zur Benützung der Anloge liegt bei (Aufzöhlung stellt keine Prioritöt dor):

. Einwohner von Koiserougst

. Vereine / lnstitutionen von Koiserougst

. Schule

. Gemeinde

o Firmen von Koiserougst

Auswöriige Personen / lnslitutionen / Firmen dürfen nur in AusnohmefAllen die Sportonloge be-

nülzen. Der Gemeinderot entscheidet ouf Antrog im Einzelfoll dorüber.

Die Benützung konn verweigerl werden, wenn berechtigte Gründe zur Annohme vorliegen, doss

durch eine Veronstoltung öffenlliches Ärgernis erregt werden könnte.

Art. ó Benüfzungszeifen

Eingezduntes Rosenspie lfeld und Garderobengeböude;

werktogs 08.00 h - 12.00 h und 13.00 h-22.00ir1

somstogs 09.00 h - 12.00 h und 13.00 h - 21.00 h

sonntogs 09.00 h - 12.00 h und 13.00 h - 17.00 h

An offiziellen Feiertogen bleiben die vorgenonnten Anlogen geschlossen. Auf einen schriftlich

begründeten Antrog konn der Gemeinderot für die Durchführung von speziellen Anlössen eine

Ausnohmebewillig ung erteilen.
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Öffentliche Anloge:

Werktoge

Sonntog / Feiertoge

09.00 h - .l2.00 
h und 13.00 h - 21.00 h

10.00 h - 12.00 h und 13.00 h - 21.00 h

Die Betriebszeiten sind mittels Hinweistofeln vor Ort zu beschildern.

Art.7 lmmissionen und Emissionen

Die Anlogen befinden sich in der ,,Zone für Sportonlogen" und sind umgeben von der Wohnzo-

ne, einer weiteren Sportzone sowie der Fomiliengortenzone. Die Benutzer werden geholten, die
Ausübung des Sportes so zu gestolten und zu betreiben, doss die Anwohner keiner unnöligen

Lörmbelostung ousgesetzt werden. Der Einsotz von lemporören Beschollungsonlogen (Loulspre-

cher) ist in iedem Foll durch den Gemeinderot bewilligungspflichtig.

Art. I Benülzungsdquer

Die Benützungsdouer der einzelnen Anlogenteile richtet sich noch der Stropozierföhigkeit der

einzelnen Belöge. lnsbesondere betrifft dies die Bespielborkeit des eingezöunten Rosenspielfeldes

bei schlechten Witterun gsverhöltnissen.

Die Plötze mil kunststoffgebundenen Belögen, bituminösen Oberflöchen oder Kies stehen unter

normolen Bedingungen uneingeschrönki fur die sportliche Nutzung zur Verfügung.

Vorbeholten bleibt ein generelles Benützungs- und Belrelungsverbot bei schlechten Witferungs-

und Plotzverhöltnissen. Den Weisungen der verontwortlichen Personen ist Folge zu leisTen. Zudem

sind die entsprechenden Hinweistofeln zu beochlen.

Art. 9 Fochgerechte Benülzung der Anloge

Die Anlogen sind gemöss ihrer Zweckbestimmung und mit dem entsprechenden Schuhwerk zu

benutzen. lnsbesondere ist dos Trogen von Schuhen mit Metollstollen lönger ols l2 mm slrikte

verbofen. Dos Benülzen der mobilen Geröle (Fussbolltore usw.) hot fochgerecht zu erfolgen bzw.

ist fochgerecht zu sichern. Die Weisungen der verontwor{lichen Personen isi Folge zu leisten. All-

föllige Beschödigungen sind sofor"t zu melden.

Art. t0 Sqnitöre Anlogen

Die Sportonloge ist mit Umkleideröumen und soniiören Einrichtungen ousgestottet, welche nur
wöhrend der Betriebszeiien durch outorisierte Personen zu öffnen sind. Ansonsten stehen zwei

öffentliche WC-Anlogen stöndig zur Verfügung. Bei Missbrouch oder Vondolenokten wird der
Gemeinderot eine ondere Regelung treffen.

Art. 1l Küche im Gorderobengeböude

Die ,,Teeküche" im Gorderobengeböude dient der Verpflegung der Sportler. Ein regelmössiger

und douerhofter Restouronl-BeTrieb ist nichi vorgesehen und doher verboten. Der Verkouf von

olkoholfreien Getrönken, Snocks, Bock- und Brotworen (inkl. Hotdog) im Rohmen eines Kioskbe-

triebs wöhrend Wettkömpfen ist hingegen bewilligungsfrei möglich. Über ollföllige Ausnohmen

bei speziellen Anlössen entscheidet der Gemeinderot im Einzelfoll ouf Antrog des Gesuchsstellers.

GEMEINDE KAISERAUGST ¡ BAU



28. April 2008 Seite 4

Art. t2 Souberkeit in den Anlogen

Sömtliche Anlogen sind souber zu holten. Dos Verunreinigen der Belöge mit Kougummi, Rou-

cherworen, Floschen, Popier, usw., dos Beschmieren der Wönde und die mutwillige Zerstörung

der Einrichiungen sind strengstens untersogl. Den Weisungen der Aufsichtspersonen und des

Werkhofpersonols ist Folge zu leisten.

Arl. t 3 Porkpkilze, Velo- und Mofq-Abstellplötze

Autos sind ouf den morkierten Porkplötzen om Römer- und Linerweg obzustellen. Weitere Pork-

plötze befinden sich beim Violohof. Dos Porken ouf privoten Vor- und Abstellplötzen ist untersogi.

Für Velos und Mofos sind die Stellplötze om Römerweg zu benutzen. Bei Grossveronstoltungen

muss eine Porkplotzordnung erstellÌ werden. Diese isl dem Gemeinderot vorgöngig einzureichen.

Arr. l4 Befqhren derAnloge

Dos Befohren der Anlogen mit Motorfohrzeugen oller Art isl verboten - hiervon ousgenommen

sind die Servicefohrzeuge der Unterhohs- und Pflegeequipen.

Arf. t 5 Aufstellen von mobilen Gerötschqften

Aufgrund der besonderen orchöologischen Gegebenheiten im Untergrund ist es verbolen, Geröt-

schoften wie zum Beispiel Stongen, Befestigungspflöcke oder öhnliches tiefer ols 50cm im Boden

zu veronkern.

Arl. I ó Hoftung

Die Benulzung der Anloge erfolgt ouf eigene Gefohr. Die Gemeinde und die verontwortlichen

Orgone hoften nicht für die Benutzung der Anloge und für persönliche Wertgegenstönde.

Arl. t 7 Werbung

Dos Anbringen von Reklome- und Werbetrögern on den Einzöunungen isi ous stotischen Grün-

den nicht gestotlet. Werbungen ouf der gesomten Sportonloge ,,lm Liner", die über einen lönge-

ren Zeitroum ols eine Woche oufgestellt werden, bedürfen der Bewilligung des Gemeinderoies.

Reklomen für Roucherworen und olkoholische Getrönke sind generell untersogl.

Arr. t 8 Zuwiderhondlung

Der Gemeinderot wird im Rohmen der gesetzlichen Bestimmungen ollföllige Strofmossnohmen

einleiten.

Art. t 9 Änderungen des Reglements

Eine Änderung des Reglements bedorf der erneuten öffentlichen Aufloge gemöss der Frist fur die

Aufloge ordentlicher Bougesuche.

Dieses Reglement tritt mit der Rechtskroft der Boubewilligung in Kroft.

Gemeinderql KoiserougsÌ
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